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Stadt Heidelberg    Heidelberg, den 29.11.2010 

Anfrage Nr.: 0053/2010/FZ  
Anfrage von: Stadtrat Rothfuß 
Anfragedatum: 15.11.2010 

Betreff: 

S-Bahn-Linie 5 
 

Die Bürger und Stadtteilvereine von Schlierbach und Ziegelhausen wünschen zu Recht 
eine bessere Anbindung der S-Bahnlinie 5 an die Haltepunkte Orthopädie und 
Schlierbach-Ziegelhausen.  

Schriftliche Frage: 

Derzeit wird die Ausschreibung für die S-Bahn und damit auch für das Betriebsprogramm 
ab dem Jahre 2015 vorbereitet. 

1. Setzt sich die Stadt Heidelberg dafür ein, dass in diesem Verkehrsvertrag vorgesehen 
wird, dass die S-Bahnlinie 5 durchgehend die Halte Orthopädie und Schlierbach-
Ziegelhausen bedient? 

2. Falls ja, konnte die Stadt Heidelberg sicherstellen, dass die Halte der S5 im 
Betriebsprogramm vorgesehen sind? 

Antwort: 

Seit Mitte April 2009 wird seitens des Amtes für Verkehrsmanagement in regem 
Schriftverkehr mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) 
gefordert, dass bei der Ausschreibung der 2. Stufe der S-Bahn ab 2015 die Haltepunkte 
Heidelberg-Orthopädie und Schlierbach-Ziegelhausen als vollwertige Haltepunkte (das 
heißt: jeder Zug hält) berücksichtigt werden. 

ad 1.: 

Darüber hinaus wird versucht, im Rahmen des Vorlaufbetriebes der S 5 mehr Halte am 
S-Bahnhof Orthopädie und Schlierbach-Ziegelhausen zu bekommen als zu Beginn im 
Dezember 2009. 

Nein, sicherstellen können wir nicht, dass die Halte der S5 im Betriebsprogramm 
vorgesehen sind. 

ad 2: 

Der Fahrplan zur Ausschreibung der 2. Stufe der S-Bahn ab 2015 wird von den 
Aufgabenträgern (Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz) in 
Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) entworfen.  
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In einem persönlichen Gespräch mit dem Geschäftsführer des VRN, Herrn Schreiner, am 
19.10.2010 und mit Schreiben vom 22.10.2010 wurde gebeten, die Interessen der Stadt 
Heidelberg zu vertreten und den Fahrplanentwurf ab 2015 um die vorgenannten 
Haltepunkte zu ergänzen. Letztendlich obliegt es dem Wohlwollen der zuständigen 
Aufgabenträger. 
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